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7. Gesetz: Wiener Garagengesea:; Abänderung. 

7. 7. Der Abs. 3 erster Satz des § 3 hat zu lauten: 
„Keiner Bewilligung nach Abs. 1 lit. b bedarf 

Geset% vom 22. November 1974, mit dem fernerdasEinstellenvoninsgesamthöchstenszehn 
das Wiener Garagengesetz geändert wird Krafträdem oder von einem Krafrwagen - im 

Der Wiener Landtag hat beschlossen; 

Artikel I 

Wohngebiet einem Kraftwagen mit einem höch
sten zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg -
auf derselben Liegenschaft in Räumen, die für 
andere Zwecke gewidmet sind. u 

Das Wiener Garagengesetz vom 27. September 8. Der Abs. 1 des § 4 hat zu lauten: 
1957, LGBL für Wien Nr. 22, in der Fassung 1 „Anlagen zum Einstellen von Kraftfahtzeuge.n 
des LGBl. für Wien Nr. 40/1969 wird wie folgt sind im Bauland grundsätzlich zulässig. Die Er
geändert: richtung von Tankstellen ist nur im Betriebs-

1. An allen Stellen dieses Gesetzes tritt an die baugebiet sowie im Industriegebiet zulässig; 
Stelle des Ausdruckes „Tankanlagen" der Aus- im übrigen Bauland ist die Errichtung von 
d k T --" ell " Tankstellen nur dann zulässig, wenn gleichzeitig 

ruc „. illJ.Äst en • f d l 'eh B ,_ · ,.. --au em g e1 en aupratz eme u-.uage zur 
2. Der Abs. 5 des § 2 hat zu lauten: Errichtung gelangt, in welcher mindestens 
„RangierJ!ächen sind jene Flächen, die in An· 300 Stellplätze geschaffen werden. Soweit ober

betracht des voraussichdichen Fahrzeugwechsels, halb einer Tankstelle Wohnungen errichtet wer-
dcr Gestalt und E.inrkhtung der Anlage zum den, dütfen diese nur dem Bedarf der Betriehs
Einstellen· von Kraftfahrzeugen für einen gefaht· leitung und der Betriebsaufsicht der Tankstelle 
losen Betrieb notwendig sind." dienen. Im Bebauungsplan können aus öffent-

lichen Rücksichten im Hinblick auf die bestehende 
3. Die bisherigen Abs. 5, 6 und 7 des § 2 oder beabsichtigte Verkehrssituation sowie zur 

erhalten die Absatzbezeichnungen 6, 7 und 8. Wahrung des Stadtbildes in städtebaulich wert-
4. Der Abs. 8 des § 2 hat zu lauten: vollen Stadtgebieten oder mit Rücksicht auf die 

Erfordernisse des Umweltschutzes Zonen fest-„Tankstellen sind bauliche Anlagen zur Lage-
rung und Abgabe von Treibstoffen mit einem gelegt werden, in welchen die Errichtung von 
Flammpunkt bis 100 o c, bezogen auf einen Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen 
Barometersrand von 760 mm, sofern sie nach und (oder) Tankstellen nicht oder nur auf für 
Art und Umfang der Einrichtung auch zur diese Zwecke gewidmeten Bauplätzen zulässig ist 

d (Verbotszone). Im Grünland sind Tankstellen 
Abgabe an den Letztverbraucher ausgelegt sin , nur im ländlichen Gebiet und dort nur insoweit 
unbeschadet des Umstandes, daß die Anlage mit 
einer Garage oder einem Einstellplatz nicht in zulässig, als sie den Zweck der Widmung nicht 
V ,_, eh " beeinträchtigen und für die Bewohner oder 

erbw.uung st t. Benützer des Gebietes oder für die dort Be-
5. Der bisherige Abs. 8 des § 2 erhält die schäftigten erforderlich sind; ein gleiches gilt für 

Absatzbezeichnung 9. Sondergebiete." 

6. Der Abs. 2 erster Satz des § 3 hat zu lauten: 9. Der Abs. 3 erster Satz des § 4 hat zu lauten: 
„Keiner Bewilligung nach Abs. 1 lit. b „Innerhalb des Baulandes sind im Wohngebiet 

bedarf das Einstellen von höchstens zehn Knft- nur Anlagen zum Einstellen von Kraftfahrzeugen 
rädern oder zwei Kraftwagen mit einem höchsten mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
zulässigen Gesamtgewicht von je 3500 kg auf von 3500 kg zulässig und aucli diese nur insoweit, 
einer unbebauten Liegenschaft oder in einem als sie für die Bewohner des Gebietes oder für 
nicht allseits durch Gebäudemauern umschlosse- die dort Beschäftigten erforderlich sind." 
nci; Ho~ von. mindestens SO m• G~che, 10. Der Abs. 4 des § 4 hat zu lauten: 
weJters 1m Sc1tenabsrand gegen Nachbarlicge.n· . . . 
schaften wenn dieser Seitenabstand mindestens „W enn das Einstellen Jm Hansmnere.n oder 
3 m brclt ist." auf anderen der Bebauung offenstehenden Teilen 
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